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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

Donnerstag, den 25. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ), 
im Qube Hotel Bahnstadt, Grüne Meile 21, 69115 Heidelberg, 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
 
 
 
 

 

A. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses mit dem 
zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats und 
des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a, 315aHGB 

 
Die zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgelegten Unterlagen können von der Einberufung der Hauptversammlung an 
auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/ eingesehen werden. Die 
Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung am 25. Juni 2026 zugänglich sein und mündlich erläutert 
werden. Es ist keine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung vorgesehen. Der 
Aufsichtsrat hat den, vom Vorstand aufgestellten, Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach §§ 171, 172 
AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Die Voraussetzungen, unter denen nach 
§ 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Billigung des 
Konzernabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor.  
 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nachfolgend unter lit. a) bis b) genannten Mitgliedern des Vorstands 
im Geschäftsjahr 2025 für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen: 

a) Daniele Di Croce 

b) Dr. Bernd Kappesser 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des 
Vorstands entscheiden zu lassen. 

 

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2025 für diesen 
Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

 

4. Vorlage des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2025 zur Erörterung  

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Vergütungsbericht über die im Geschäftsjahr 2025 
jedem Mitglied des Vorstands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung erstellt.  

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem 
Prüfungsvermerk versehen. Da die Gesellschaft als mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB 
die Voraussetzungen des § 120a Abs. 5 AktG erfüllt, wird der Vergütungsbericht der Hauptversammlung nicht zur 
Beschlussfassung über die Billigung, sondern zur Erörterung vorgelegt. Eine Beschlussfassung der 
Hauptversammlung zu Punkt 4 der Tagesordnung ist deshalb nicht erforderlich. 
 

Der nach § 162 AktG erstellte und geprüfte Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 und der Vermerk über 
dessen Prüfung durch den Abschlussprüfer sind von der Einberufung der Hauptversammlung an und während der 
Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 



 

 

https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/  

zugänglich.  

 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt - gleichzeitig in seiner Eigenschaft als Prüfungsausschuss gemäß § 107 Abs. 4 Satz 2 - 
vor, die PKF Wulf Gruppe KG · Löffelstraße 44 · 70597 Stuttgart, zum Abschlussprüfer und zum 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 

 

6.  Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 2, 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 AktG und § 9 
Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Mit 
Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit von Herrn Winfried Rothermel wegen Erreichens der 
Altersgrenze. Aus diesem Grund ist eine Neuwahl erforderlich. 

Dies vorausgeschickt, schlägt der Aufsichtsrat vor,  

Herrn Bernd Leukert, Karlsruhe, Privatier 

als Vertreter der Anteilseigner mit Wirkung ab 1. Juli 2026 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 
 

Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbare Mandate in in- und ausländischen 
Wirtschaftsunternehmen liegen wie folgt vor:  

Name: Bernd Leukert 
Jahrgang: 1967 
Nationalität: Deutsch  

Aktuelle Position: Privatier 

Qualifikationen: 

• Wirtschaftsingenieurswesen an der Universität Karlsruhe sowie am Trinity College in Dublin; Abschluss 
1994 mit einem Masters Degree in Business Administration with Technical Background ab. 

• Langjährige Erfahrung in der Softwareentwicklung, Digitalisierung und Unternehmensführung 
• Tiefgehende Expertise in Cloud-Technologien und globaler Produktstrategie 
•  
Beruflicher Werdegang 
• Von 2020-2026 Vorstand für Technologie, Daten und Innovation, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main 
• Von 2014 bis 2019 Mitglied des Vorstands der SAP SE und verantwortete dort den Bereich 

Produktentwicklung & Innovation. In dieser Funktion trieb er maßgeblich die Transformation des 
Unternehmens hin zu Cloud-basierten Lösungen voran. 

• Unter seine Führung wurde das SAP Kernprodukt ERP auf die Hana Plattform migriert und als S/4 HANA in 
den Markt gebracht. 

• Zuvor bekleidete er verschiedene Führungspositionen bei SAP, unter anderem als Chief Technology Officer 
und Leiter der globalen Entwicklung. Er begann seine Karriere bei SAP im Jahr 1994 und war über zwei 
Jahrzehnte in unterschiedlichen internationalen Managementfunktionen tätig. 

• Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und Technologie in DAX Unternehmen mit. 
 
Aktuelle Aufsichtsratsmandate: 
• Bertelsmann SE (nicht börsennotiert) 
• Bertelsmann Co. KGaA (nicht börsennotiert) 
Weitere aktuelle Mandate in vergleichbaren Gremien: 
• Customer Advisory Board BP - UK 
• Customer Advisory Board Lemongrass Inc. - USA 

 

7. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Ermächtigung des Vorstands zur 
Einberufung einer virtuellen Hauptversammlung 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und 
Änderung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften wurde in§ 118a 
Aktiengesetz die Möglichkeit geschaffen, Hauptversammlungen ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten am Versammlungsort als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Nach § 16. 6 der Satzung der 
Gesellschaft, ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 16. Juni 2027 die Hauptversammlung auch als 
Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
(virtuelle Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren einer 
solchen virtuellen Hauptversammlung zu treffen. Diese Ermächtigung soll nunmehr um drei Jahre verlängert 
werden. 



 

 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 16.6 der Satzung wird wie folgt neugefasst: 

„16.6. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 24.Juni 2030 die Hauptversammlung auch als 
Versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 
(virtuelle Hauptversammlung) einzuberufen sowie die Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren einer 
solchen virtuellen Hauptversammlung zu treffen. Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung 
bekannt gemacht.“ 

 

Im Übrigen bleibt Ziffer 16 der Satzung unverändert. 

 

  



 

 

B. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, 
die sich zur Hauptversammlung angemeldet und der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der 
Anteilsbesitz muss durch einen gemäß § 67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär ausgestellten Nachweis über 
den Anteilsbesitz des Aktionärs, der der Gesellschaft auch direkt durch den Letztintermediär übermittelt werden 
kann, erfolgen und sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung beziehen; das ist 
Mittwoch, der 3.  Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ) (sog. „Nachweisstichtag“). 

Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft jeweils mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen 
sind), also spätestens am Donnerstag, den 18.  Juni 2026, 24.00 Uhr (MESZ), unter folgender Adresse zugehen: 

 

REALTECH AG  
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 

E-Mail: hv@ubj.de 
 

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für 

die Hauptversammlung übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die 

Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu 

tragen. Wir empfehlen unseren Aktionären, sich alsbald mit ihrem depotführenden Institut in Verbindung zu setzen. 

 

C. Bedeutung des Nachweisstichtags 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts 
als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz 
des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 
Anteilsbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem 
Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des 
Aktionärs am Nachweisstichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen oder sonstige Übertragungen von Aktien nach 
dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Erwerb und Zuerwerb von Aktien nach dem 
Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär 
werden, sind nicht teilnahme- und stimmberechtigt, es sei denn, sie lassen sich bevollmächtigen oder zur 
Rechtsausübung ermächtigen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für die Dividendenberechtigung.  

 

D. Stimmabgabe durch Briefwahl 

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können ihre Stimme auch per Briefwahl abgeben, ohne an der 

Hauptversammlung teilzunehmen. Auch hierzu sind eine ordnungsgemäße Anmeldung und der Nachweis des 

Anteilsbesitzes erforderlich. Die Stimmabgaben per Briefwahl sowie Änderungen oder Widerruf hinsichtlich der 

Briefwahlstimmen sind spätestens bis Mittwoch, den 24.  Juni 2026, 15:00 Uhr (MESZ) (Eingang), postalisch oder 

per E-Mail an folgende Adresse zu übersenden: 

REALTECH AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, E-Mail: hv@ubj.de 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 

Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Stimmabgabe zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch 

als entsprechende Stimmabgabe für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen 

oder Institutionen (Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) oder sonstige 

Bevollmächtigte können sich der Briefwahl bedienen. 

  



 

 

E. Verfahren für die Stimmabgabe und Teilnahme durch einen Bevollmächtigten 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, haben außerdem die Möglichkeit, 
ihr Stimmrecht in dem nachfolgend beschriebenen Rahmen durch von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ausüben zu lassen.  

Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht erteilen möchten, 
müssen sich fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und den Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
vorstehenden Bestimmungen führen.  

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung 
weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter stehen nur für die Stimmrechtsausübung und nicht für die Ausübung weiterer Aktionärsrechte 
zur Verfügung.  

Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
wird jeder Eintrittskarte beigefügt. Dieses steht auch unter 
https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung. 
Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen der Gesellschaft 
ebenfalls in Textform übermittelt werden.  

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung 
bevollmächtigen möchten, werden zur organisatorischen Erleichterung gebeten, die Vollmachten nebst Weisungen 
spätestens bis Mittwoch, den 24.  Juni 2026, 15:00 Uhr (MESZ) (Eingang), postalisch oder per E-Mail an folgende 
Adresse zu übermitteln: 

 

REALTECH AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, E-Mail: hv@ubj.de 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der 
Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als 
entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Darüber hinaus bieten wir Aktionären, die sich fristgerecht zur Hauptversammlung angemeldet haben, den 
Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen geführt haben und zur Hauptversammlung 
erschienen sind, an, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in der Hauptversammlung zur 
Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

 

Aktionäre, die nicht selbst ihr Stimmrecht über Briefwahl oder die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ausüben möchten, können ihr 
Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine 
Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater, die von der Gesellschaft bestimmten Stimmrechtsvertreter oder 
eine Person ihrer Wahl ausüben lassen.  

Auch in diesen Fällen ist eine fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und ein Nachweis des 
Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.  

Die Erteilung von Vollmachten, die nicht an einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 
einen Stimmrechtsberater oder eine andere der in § 135 AktG gleichgestellten Personen oder Institution erteilt 
werden, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. 
Die Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erteilt werden. Der 
Nachweis einer gegenüber dem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht kann dadurch geführt werden, dass dieser 
die Vollmacht am Tag der Hauptversammlung an der Einlasskontrolle vorweist. Für eine Übermittlung des 
Nachweises der Bevollmächtigung per Post oder auf elektronischem Weg (per E-Mail) bietet die Gesellschaft 
folgende Adresse an: 

 

REALTECH AG, c/o UBJ. GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, E-Mail: hv@ubj.de 

 

Vorstehende Übermittlungswege stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der Vollmacht durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich 
in diesem Fall. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen 
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, wird zusammen mit der Eintrittskarte, 
welche den Aktionären nach der oben beschriebenen fristgerechten Anmeldung zugesandt wird, unter 
https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/ zum Download zur Verfügung 
gestellt. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen 
zurückweisen. 



 

 

Für die Bevollmächtigung von Intermediären (z.B. Kreditinstituten), Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern 
und anderen diesen in § 135 gleichgestellten Personen und Institutionen können Besonderheiten gelten; die 
Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit der zu bevollmächtigenden Person oder 
Institution über Form und Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen. 

 

F. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 5.385.652 € und 
ist eingeteilt in 5.385.652 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass die Gesamtzahl der 
Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 5.385.652 beträgt. 

 

G. Rechte der Aktionäre 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 
500.000,00 € (das sind 500.000 Aktien) erreichen („Quorum“), können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft 
zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der 
Hauptversammlung und der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis Montag, den 
25.  Mai  2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Wir bitten, solche Verlangen an folgende Adresse zu richten:  

 

REALTECH AG, Vorstand, Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen. 

 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und 
solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die 
Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter 
https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/ zugänglich gemacht und den 
Aktionären mitgeteilt. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Aktionäre können Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung stellen. Sie können auch Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern oder 
Aufsichtsratsmitgliedern machen. Gegenanträge und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG sind 
ausschließlich an folgende Adresse zu richten:  

REALTECH AG, Investor Relations, Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen, Telefax: 06227-837-9655,  
E-Mail: investors@realtech.de 

 

Die Gesellschaft macht gemäß § 126 Abs. 1 AktG Gegenanträge einschließlich des Namens des Aktionärs, einer 
etwaigen  Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/ zugänglich, wenn ihr die 
Gegenanträge mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung (wobei der Tag der Hauptversammlung und der 
Tag des Zugangs nicht mitzurechnen sind), also spätestens bis Mittwoch, den 10.  Juni  2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
unter der vorstehend angegebenen Adresse zugegangen sind. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht 
berücksichtigt.  

Für Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Abschlussprüfern oder Aufsichtsratsmitgliedern gilt dies gemäß § 127 
AktG sinngemäß; Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nicht begründet zu werden.  

 

Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in 
den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, da der Hauptversammlung zu Punkt 1 der Tagesordnung 
auch der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden. 

 



 

 

H. Weitergehende Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft 

Den Aktionären sind die Informationen zur Hauptversammlung nach § 124a AktG auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter https://www.realtech.com/unternehmen/investor_relations/hauptversammlung/ zugänglich. 
Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 
AktG finden sich ebenfalls auf dieser Internetseite. 

 

I. Informationen zum Datenschutz  

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung personenbezogene 
Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Diese Daten umfassen insbesondere den Namen, den 
Wohnort bzw. die Anschrift, eine etwaige E-Mail-Adresse, den jeweiligen Aktienbestand, die Eintrittskartennummer 
und die Erteilung etwaiger Stimmrechtsvollmachten. Je nach Lage des Falls kommen auch weitere 
personenbezogene Daten in Betracht. Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Der 
Zweck der Datenverarbeitung ist, den Aktionären und Aktionärsvertretern die Teilnahme an der Hauptversammlung 
sowie die Ausübung ihrer Rechte vor und während der Hauptversammlung zu ermöglichen. Rechtsgrundlage für 
die Datenverarbeitung ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) DSGVO. Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer 
Hauptversammlung verschiedene Dienstleister und Berater. 

Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung des jeweiligen 
Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der 
Gesellschaft. Im Übrigen werden personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den 
Aktionären und Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis. Die 
personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder die Gesellschaft ein 
berechtigtes Interesse an der Speicherung hat. Die Aktionäre und Aktionärsvertreter haben unter den gesetzlichen 
Voraussetzungen ein Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrecht mit Blick 
auf ihre personenbezogenen Daten bzw. deren Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Kap. 
III DSGVO. Diese Rechte können gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die E-Mail- Adresse: 

info@realtech.com 

 

oder über die folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden: 

REALTECH AG, Datenschutz, Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen 

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern ein Beschwerderecht bei den Datenschutz-Aufsichtsbehörden 
nach Art. 77 DSGVO zu. Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  

REALTECH AG, z. Hd. Datenschutzbeauftragter, Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen,  
E-Mail: info@realtech.com 

 

Leimen, im Mai 2026 
 

REALTECH AG 

 

Der Vorstand 

mailto:info@realtech.com

